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Anordnung Nr. 21 
über die Anerkennung als Beschädigte und Ausgabe von 

Besdiädigtenausweisen 
— Umtausch der Beschädigtenausweise —

vom 18. Juli 1979
i

Im Einvernehmen mit dem Staatssekretär für Arbeit und 
Löhne und in Übereinstimmung mit dem Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes wird folgendes ange
ordnet :

§ 1
(1) Mit Wirkung vom 31. Dezember 1980 verlieren alle bis

her ausgestellten Beschädigtenausweise ihre Gültigkeit.

(2) In der Zeit vom 1. Januar 1980 bis 31. Dezember 1980 
werden die zur Zeit geltenden Beschädigtenausweise entspre
chend der bisherigen Einstufung umgetauscht.

(3) Die Gültigkeitsdauer der neuen Beschädigtenausweise 
1st unbegrenzt.

(4) Für die Beschädigten, bei denen weiterhin ärztliche Un
tersuchungen zur Feststellung des Schädigungsgrades erfor
derlich sind, wird die Gültigkeitsdauer des Ausweises jeweils 
bis zum nächsten Nachuntersuchungstermin befristet.

eine Veränderung der Einstufung vorgenommen wird, der 
Ausweis unbrauchbar geworden ist oder die vorgedruckten 
Zahlenfelder abgestempelt sind.

§4
Für den Umtausch der Beschädigtenausweise werden keine 

Gebühren erhoben.

§5
Die Verantwortung für die Anleitung und Kontrolle des 

Umtausches obliegt den Bezirks- und Kreisärzten.

§6

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
— § 7 Absätze 1 und 3
— § 10 Abs. 3
— Anlagen 1 bis 4 zu § 3 Abs. 2
der Anordnung vom 10. Juni 1971 über die Anerkennung als 
Beschädigte und Ausgabe von Beschädigtenausweisen (GBl. II 
Nr. 50 S. 493).

(3) Im § 3 Abs. 2 der Anordnung vom 10. Juni 1971 sind zu 
streichen:

§ 2
Die bisherigen Rechte auf Vergünstigungen für die Aus

weisinhaber bleiben vom Umtausch unberührt. Eine ärztli
che Untersuchung ist mit dem Umtausch nicht verbunden.

.Ausweis gemäß Anlage 1 
Ausweis gemäß Anlage 2 
Ausweis gemäß Anlage 3 
Ausweis gemäß Anlage 4“

§3

/

Nach Einführung der neuen Beschädigtenausweise gemäß 
Anlagen 1 bis 4 wird ein Umtausch nur durchgeführt, wenn

1 Anordnung vom 10. Juni 1971 über die Anerkennung als Beschädigte 
und Ausgabe von Beschädigtenausweisen (GBl. II Nr. 56 S. 493)

Berlin, den 18. Juli 1979

Der Minister 
für Gesundheitswesen

OMR Prof. Dr. sc. med. M e c k l i n g e r


